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Studienordnung des Modellstudiengangs
Medizin an der Medizinischen Fakultät

der Universität Hamburg
Vom 20. Juni 2012

Die vorliegende Studienordnung regelt auf der Grund-
lage der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002
(BGBl. I S. 2405 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 30 des
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), in
Verbindung mit dem Hamburgischen Hochschulgesetz
(HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171 ff.), zuletzt
geändert am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 550), Ziele,
Inhalt und Aufbau des Studiums der Medizin an der Medi-
zinischen Fakultät der Universität Hamburg.

Für Studierende der Medizin wird ab 1. Oktober 2012 an
der Medizinischen Fakultät Hamburg ein Modellstudien-
gang gemäß § 41 Absatz 2 der Approbationsordnung für
Ärzte vom 27. Juni 2002, zuletzt geändert durch Artikel 30
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), ange-
boten.
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§ 1
Ziele 

(1) Die allgemeinen Ziele der ärztlichen Ausbildung
sind in § 1 Absatz 1 Approbationsordnung für Ärzte (ÄAp-
prO) niedergelegt.

(2) Die grundlegenden Reformziele des Modellstudien-
gangs sind
a) die Berücksichtigung der Stärken und Leitprinzipien

des Bologna-Prozesses,
b) die wissenschaftliche Orientierung, d. h. insbesondere

die Entwicklung einer fragenden kritischen Haltung,
eines ausgeprägten Problem- und Methodenbewusst-
seins, Strukturierungsfähigkeit und Selbstständigkeit
sowie die Orientierung an evidenzbasierter Wissenschaft
als zentrales Leitprinzip,

c) die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten sowie psychosozialen Kompetenzen für den
Arztberuf als zentrale gleichwertige Aufgaben der Aus-
bildung,

d) die enge Vernetzung von theoretischen und klinisch-
praktischen Ausbildungsinhalten im Gesamtverlauf des
Studiums,

e) die Orientierung an den klinischen und wissenschaft-
lichen Schwerpunkten des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE) im Wahlpflichtcurriculum,

f) die Unterstützung zum eigen bestimmten Lernen, sowie
für vertiefende und von den Interessenslagen der Studie-
renden und Lehrenden bestimmte Inhalte.

Der zentrale Reformansatz des Modellstudiengangs
besteht dabei in einem die theoretische, theoretisch-klini-
sche und klinisch-praktische Medizin integrierenden und
modular aufgebauten Curriculum. Die Ausbildungsinhalte
werden aus den Blickwinkeln des Erwerbs praktischer
Kompetenzen in Diagnose und Therapie und theoretischer
Grundlagen betrachtet und von Kompetenzen in der sozia-
len Interaktion mit Patientinnen und Patienten, Kollegin-
nen und Kollegen und Kommilitoninnen und Kommilito-
nen geprägt. Daneben wird zur Verbesserung des Wissens-
erwerbs eine wissenschaftsbasierte und an ärztlichen und
psychosozialen Kompetenzen orientierte, Theorie und Kli-
nik integrierende Lernspirale eingeführt. Diese sich in
ihren Anforderungen steigernde Lernspirale reicht vom
wissenschaftlichen Verständnis des gesunden Menschen
über das evidenzbasierte Verständnis von Krankheit zum

ärztlich-diagnostischen, therapeutischen und betreuenden
Handeln. Sie beinhaltet eine fundierte Ausbildung zum
wissenschaftlichen Arbeiten, befähigt zur lebenslangen
Weiterqualifizierung und berücksichtigt ein interdiszipli-
näres Krankheitsverständnis sowie longitudinale Aspekte.

§ 2

Laufzeit des Modellstudiengangs

(1) Der Modellstudiengang wird für die Dauer von min-
destens acht und höchstens zwölf Jahren eingerichtet. Er
kann nur verlängert werden, wenn positive Evaluationser-
gebnisse bezüglich der in § 1 Absatz 2 genannten Ziele vor-
liegen. Die Verlängerung bedarf der Zustimmung der zu-
ständigen universitären Gremien sowie der nach Landes-
recht zuständigen Stelle gemäß § 41 Absatz 1 ÄApprO.

(2) Der Modellstudiengang ist abzubrechen, wenn die
Evaluationsergebnisse zeigen, dass eine Verbesserung der
Lehre und der Ausbildung nicht zu erwarten ist. Der
Modellstudiengang ist auch abzubrechen, wenn administra-
tive Probleme auftreten, die seine ordnungsgemäße Durch-
führung nicht gewährleisten lassen.

(3) Endet der Modellstudiengang, ist zu gewährleisten,
dass die Studierenden ihr Studium innerhalb einer Über-
gangszeit beenden oder unter Anrechnung ihrer bisherigen
Studienzeiten, Prüfungen und sonstiger Leistungen in
einen sich anschließenden Regelstudiengang wechseln kön-
nen. 

§ 3

Regelstudienzeit des Modellstudiengangs

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prü-
fungen sechs Jahre und drei Monate. 

(2) Die Aufnahme des Studiums erfolgt im Rahmen der
Jahreszulassung jeweils zum Wintersemester. 

§ 4

Teilnahme am Modellstudiengang

Die Teilnahme am Modellstudiengang ist freiwillig. Ein
dem Regelstudiengang entsprechender gleichberechtigter
Zugang zum Modellstudiengang ist im Rahmen des
bundesweiten zentralen Vergabeverfahrens (Stiftung für
Hochschulzulassung) gewährleistet. Bei der Immatrikula-
tion ist ein Formular nach Anlage 1 zu unterzeichnen, in
dem die Freiwilligkeit der Teilnahme zu bestätigen ist.

§ 5

Allgemeiner Aufbau des Modellstudiengangs

(1) Der Modellstudiengang gliedert sich in 

a) ein Kerncurriculum (Pflichtcurriculum) in den Semes-
tern eins bis zehn, 

b) ein Wahlpflichtcurriculum, das das Kerncurriculum
ergänzt,

c) das Praktische Jahr (PJ) in den Semestern elf und zwölf. 

(2) Das Kerncurriculum besteht aus drei Studienab-
schnitten:

1. Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit (Semes-
ter 1-3, Module A.I, B.I, C.I, D.I, E.I, F.I).

2. Vom Symptom zur Krankheit (Semester 4-6, Module
A.II, B.II, C.II, D.II, E.II, F.II, G.II).

3. Krankheit – Differentialdiagnostik und Differentialthe-
rapie, Prävention, Rehabilitation und Versorgungssys-
teme (Semester 7-9, B.III, C.III, D.III, E.III, F.III, G.III).
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(3) Das Wahlpflichtcurriculum besteht aus inhaltlich
aufeinander abgestimmten Modulen, die jeweils einen
Second Track bilden, und gliedert sich in zwei Abschnitte.
Der erste Abschnitt besteht aus vier Modulen. Das Modul
im ersten Semester ist für alle Studierenden obligatorisch.
In den Semestern zwei bis vier müssen die Studierenden je
ein Modul aus drei verschiedenen Second Tracks absolvie-
ren. Der zweite Abschnitt des Wahlpflichtcurriculums in
den Semestern fünf bis zehn umfasst sechs Module. Im
zehnten Semester schließt der Wahlpflichtbereich mit
einem für alle Studierenden verpflichtenden Modul „Stu-
dienarbeit“ ab. Jeder Studierende erhält innerhalb der
Wahlpflichtmodule eins bis neun mindestens 180 und
maximal 360 Lerneinheiten à 45 Minuten Unterricht.

(4) Für die Ausbildung im Praktischen Jahr (PJ) gelten 
§ 3 und § 4 der ÄApprO. Die Reihenfolge der Ausbildungs-
abschnitte im PJ sowie das Wahlfach können von den Stu-
dierenden vorbehaltlich kapazitärer oder organisatorischer
Einschränkungen individuell gewählt werden.

(5) Das Studium im Modellstudiengang beginnt mit
einer verpflichtenden Orientierungseinheit. Weitere Ein-
zelheiten zu Inhalt und Aufbau des Studiums, insbesondere
die Festlegung des zeitlichen Umfangs der einzelnen Lehr-
veranstaltungen, der Stundenkontingente in den einzelnen
Fächern und Querschnittsbereichen sowie gegebenenfalls
die Festlegung einer bestimmten Reihenfolge für zu besu-
chende Veranstaltungen, ergeben sich aus den Beschreibun-
gen der Modulblöcke und Module (§ 6 Absatz 3), dem
jeweils geltenden Studienplan sowie den jeweils geltenden
Stundenplänen für die einzelnen Studienabschnitte. 

§ 6

Gliederung des Modellstudiengangs
in Modulblöcke und Module

(1) Der Modellstudiengang gliedert sich in 

1. sieben Pflichtmodulblöcke (A, B, C, D, E, F, G), die aus
den im Folgenden genannten 19 Pflichtmodulen beste-
hen: 

a) A.I: Unfall & Bewegungsapparat

b) B.I: Notfälle: Herz/Kreislauf/Lunge

c) C.I: Moleküle, Gene, Zellen

d) D.I: Entwicklung des Lebens

e) E.I: Körperfunktionen I

f) F.I: Körperfunktionen II

g) A.II: Bewegungsapparat, Traumatologie,
Perioperative Medizin

h) B.II: Kardiovaskuläres System/Lunge I

i) C.II: Infektion/Immunologie/Hämatologie I

j) D.II: Geburtshilfe, Kinder- und Jugendheilkunde,
Frauenheilkunde I

k) E.II: Abdomen/Retroperitoneum/Endokrines
System/ Stoffwechsel I

l) F.II: Kopf/Neurowissenschaften/Psyche I

m) G.II: Medizin des Erwachsenenalters und Alterns I

n) B.III: Kardiovaskuläres System/Lunge II

o) C.III: Infektion/Immunologie/Hämatologie II

p) D.III: Geburtshilfe, Kinder- und Jugendheilkunde,
Frauenheilkunde II

q) E.III: Abdomen/Retroperitoneum/Endokrines
System/ Stoffwechsel II

r) F.III: Kopf/Neurowissenschaften/Psyche II
s) G.III: Medizin des Erwachsenenalters und Alterns II,

2. ein Wahlpflichtcurriculum (Second Tracks), dass aus
neun Wahlpflichtmodulen sowie einem Modul „Stu-
dienarbeit“ besteht, und

3. dem Praktischen Jahr.

(2) Module sind in sich abgeschlossene Lehr- und Ler-
neinheiten, die in der Regel aus mehreren inhaltlich aufein-
ander bezogenen Lehrveranstaltungen bestehen. In Modu-
len wird eine Teilqualifikation des Qualifikationsziels ver-
mittelt. Ein Modul schließt grundsätzlich mit einer Prü-
fung (Modulprüfung) ab. Die Arbeitsbelastung für die ein-
zelnen Module wird in Leistungspunkten (LP) ausgewie-
sen. Dabei entspricht ein Leistungspunkt in der Regel einer
Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Der Gesamtumfang des
Studiengangs umfasst einschließlich der Studienarbeit 360
Leistungspunkte. Der Erwerb von Leistungspunkten ist an
das Bestehen der Modulprüfungen gebunden.

(3) Aufbau und Inhalt der Modulblöcke und Module
sowie die abzulegenden Prüfungen werden in Modulhand-
büchern beschrieben, die von den Modulgruppenleitungen
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachvertretungen
erstellt werden. 

§ 7
Ausbildung in erster Hilfe, Krankenpflegedienst

und Famulatur

(1) Die Ausbildung in erster Hilfe (§ 1 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 ÄApprO) ist gemäß § 5 Absätze 1 und 2 ÄApprO
zu absolvieren. Sie ist bis zum Ende des Studienabschnitts
Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit abzuleisten
und zur Erteilung der Zulassung zur Prüfung nach § 8 der
Prüfungsordnung des Modellstudiengangs Medizin nach-
zuweisen. Der dreimonatige Krankenpflegedienst (§ 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ÄApprO) ist vor Beginn des Stu-
diums oder während der unterrichtsfreien Zeiten des Studi-
ums gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2, Absätze 2 und 3 ÄApprO
abzuleisten und durch Vorlage einer Bescheinigung nach
Anlage 5 der ÄApprO nachzuweisen. Zwei Monate des
Krankenpflegedienstes sind bis zum Beginn der Vorle-
sungszeit des dritten Semesters zu absolvieren. Bis zum
Ende des fünften Semesters ist der Nachweis über den ges-
amten dreimonatigen Krankenpflegedienst zu erbringen.

(2) Für die Ableistung der viermonatigen Famulatur (§ 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 ÄApprO) gilt § 7 ÄApprO.
Abweichend von § 7 Absatz 4 ÄApprO kann die Famulatur
begonnen werden, wenn die für die ersten zwei Semester
vorgeschriebenen Prüfungen und Leistungskontrollen
sowie der Krankenpflegedienst erfolgreich absolviert wor-
den sind.

§ 8
Lehrveranstaltungsarten und Eigenstudium

(1) Lehrveranstaltungen sind insbesondere
1. Vorlesungen
2. Seminare
3. Integrierte Seminare
4. Seminare mit klinischem Bezug
5. Übungen
6. Praktika 
7. Kurse
8. Blockpraktika
9. Problemorientiertes Lernen

10. Unterricht am Krankenbett.
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(2) Mit Ausnahme der Vorlesungen besteht für alle
Lehrveranstaltungen Anwesenheitspflicht. Die Zahl der
Teilnehmenden kann für einzelne Lehrveranstaltungen
beschränkt werden. Die Beschränkung muss die Kriterien
für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
umfassen und ist in geeigneter Weise bekannt zu geben.

(3) Das Eigenstudium wird unterstützt durch den inte-
grierten Hamburger Lernzielkatalog, die Ärztliche Zentral-
bibliothek, interaktive elektronische Lernhilfen und das
„Medizinische Trainingszentrum eigener Fähig- und Fer-
tigkeiten“ (MediTreFF).

§ 9

Modulübergreifende Lehrveranstaltungen

(1) Es werden modulübergreifende Lehrveranstaltungen
eingerichtet und durchgeführt, um ein interdisziplinäres
Verständnis der Medizin bei den Studierenden auszubilden
und longitudinale Aspekte des Curriculums zu betonen.

(2) Die modul- und fächerübergreifende Koordinations-
plattform KUMplusKOM stellt eine für die Vermittlung
ärztlicher Fertigkeiten in den Bereichen Klinische Unter-
suchungsMethoden (KUM) und ärztliche KOMmunikation
modulübergreifende Lehrveranstaltung dar. KUMplus-
KOM ist ein longitudinaler Strang in den ersten neun
Semestern. Im Bereich KUM sind neben dem Erlernen der
körperlichen Untersuchung auch die Vermittlung diagnos-
tischer Prozeduren und therapeutischer Interventionen
angesiedelt, während im Bereich KOM als zentrale Themen
die Arzt-Patienten-Beziehung, die ärztliche Gesprächsfüh-
rung und die Anamnese vorgesehen sind.

§ 10

Studienberatung, -organisation und -dokumentation 

(1) Die Studienfachberatung erfolgt durch die Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer. Darüber hinaus
bietet das Prodekanat für Lehre Studienberatung an.

(2) Das Prodekanat für Lehre veröffentlicht für jede Stu-
dierende und jeden Studierenden so früh wie möglich,
jedoch mindestens 14 Tage vor Modulbeginn einen indivi-
duellen Stundenplan, der die zeitliche Abfolge der Veran-
staltungen verbindlich festlegt. Über begründete Ausnah-
men von diesem Stundenplan entscheiden die zuständigen
Fachvertreterinnen und Fachvertreter im Einvernehmen
mit dem Prodekanat für Lehre.

(3) Für die Erfassung und Dokumentation der jeweili-
gen Teilnahme an den Veranstaltungen gemäß § 8 Absätze 1
und 2 hält die Medizinische Fakultät ein elektronisches
Erfassungssystem vor. Die Medizinische Fakultät ermög-
licht es den Studierenden, dieses System auf freiwilliger
Basis zu nutzen. Datenschutzrechtliche Bestimmungen
sind zu beachten. Studierenden, die das elektronische Erfas-
sungssystem nicht nutzen, ermöglicht es die Medizinische
Fakultät, den Nachweis der regelmäßigen Teilnahme auf
andere Weise zu führen.

(4) Die Studierenden können ihre erbrachten Studien-
leistungen fortlaufend über das Studierendenverwaltungs-
programm online einsehen und ausdrucken. Für die An-
meldung zum Praktischen Jahr wird durch das Prodekanat
für Lehre ein Gesamtschein als Nachweis über die erbrach-
ten Prüfungsleistungen erstellt. 

(5) Im Rahmen eines Wechsels in einen Regelstudien-
gang Medizin, eines Hochschulwechsels oder eines Wech-
sels in einen anderen Studiengang, werden den Studieren-
den auf Antrag folgende Dokumente zum Nachweis ihres
Studienstandes durch das Prodekanat für Lehre ausgestellt:

1. Aufstellung der bisher erbrachten Studienleistungen
2. Fachbezogene Übersicht der absolvierten quantitativen

Unterrichtsanteile
3. Äquivalenzlisten der Anlage 3 dieser Ordnung.

Die Äquivalenzlisten in Anlage 3 vermitteln die inhaltli-
che Entsprechung von Leistungsnachweisen des Regelstu-
diengangs nach der geltenden ÄApprO und denen des
Modellstudiengangs Medizin. 

§ 11
Evaluation von Studium und Lehre

(1) Die Lehrveranstaltungen des Modellstudiengangs
Medizin werden gemäß § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 9 und § 41
Absatz 2 Nummer 4 ÄApprO regelmäßig auf ihren Erfolg
evaluiert.

(2) Für die semesterweise interne Evaluation ist das Pro-
dekanat für Lehre zuständig. Die Ergebnisse bilden eine
Grundlage für die weitere Modulplanung und die Entwick-
lung des Curriculums und werden im Internet veröffent-
licht.

(3) Für die externe Evaluation des Modellstudiengangs
bestellt der Fakultätsrat einen wissenschaftlichen Beirat.
Dieser bewertet die Ergebnisse der internen Evaluationen
alle zwei Jahre. Dem Beirat gehören mindestens vier
externe Personen (drei Professorinnen oder Professoren
und eine Studierende oder ein Studierender) an.

(4) Die Teilnahme an den kontinuierlichen Datenerhe-
bungen für die Evaluation ist für Lehrende und Studie-
rende obligatorisch.

§ 12
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 3 sind Teil dieser Ordnung. 

§ 13
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2012 in Kraft.

(2) Diese Ordnung gilt für Studierende der Medizin, die
ab dem Wintersemester 2012/2013 für das erste Fachsemes-
ter immatrikuliert werden und für diejenigen Studierenden
der Medizin, die in den Modellstudiengang wechseln.

(3) Studierende, die zum Zeitpunkt der Einführung des
Modellstudiengangs zum Wintersemester 2012/2013 bereits
im Regelstudiengang Medizin an der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Hamburg immatrikuliert sind, können
ihr Studium nach der geltenden Studienordnung für den
Studiengang Medizin vom 7. Oktober 2009 beenden. Der
Erwerb von Studienleistungen, die bis zum Ersten
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung des Regelstudienganges
(im Folgenden: Studienabschnitt Medizin 1) zu erbringen
sind, wird den Studierenden bis zum 30. September 2013
ermöglicht. Für Studierende, die bis zu diesem Zeitpunkt
in der Studien- und Prüfungsordnung genannte Studien-
leistungen des Regelstudiengangs im Studienabschnitt
Medizin 1 nicht erbracht haben, werden im Zeitraum vom
1. Oktober 2013 bis zum 31. März 2014 die Lehrveranstal-
tungen des Fachsemesters drei und zwischen dem 1. April
2014 und dem 30. September 2014 die Lehrveranstaltungen
des Fachsemesters vier angeboten. Nach dem 30. September
2014 werden keine Lehrveranstaltungen des Studienab-
schnittes Medizin 1 des Regelstudiengangs mehr angebo-
ten. Lehrveranstaltungen des Regelstudiengangs bis zum
Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (im Folgenden:
Studienabschnitt Medizin 2) werden bis zum 30. September
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2017 angeboten. Ausgenommen von oben genannten Rege-
lungen sind Vorlesungen. Studierende des Regelstudien-
gangs, die nach regulärem Studienverlauf an Vorlesungen
nicht teilgenommen haben, müssen an Vorlesungen mit
entsprechenden Inhalten aus dem Modellstudiengang teil-
nehmen. Bei einer Verzögerung darüber hinaus werden die
Studierenden im Regelfall, jedoch frühestens nach dem
Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung, in
den Modellstudiengang überführt, wodurch eine weitere
Verlängerung der Studienzeit nicht auszuschließen ist.

(4) Für Lehrveranstaltungen nach Anlage 1 (zu § 2
Absatz 1 Satz 2, § 41Absatz 2 Nummer 9) sowie § 27 ÄAp-
prO, die nicht mehr angeboten werden, können in Abhän-

gigkeit vom individuellen Studienstand vom Prodekanat
für Lehre Ersatzleistungen definiert und als äquivalent
bescheinigt werden. 

Hamburg, den 20. Juni 2012

Universität Hamburg
Amtl. Anz. S. 2421

Anlagen

1. Formular zur Freiwilligkeit der Teilnahme am Modell-
studiengang

2. Modulübersicht
3. Äquivalenzliste 

Anlage 1: Bestätigung der freiwilligen Teilnahme am integrierten Modellstudiengang Medizin der  
Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg gemäß § 41 der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 

Hiermit bestätige ich, 

Vorname 

Name

geboren am 

Geburtsort 

dass ich freiwillig am Modellstudiengang Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg teilnehme. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Teilnahme am Modellstudiengang Medizin zu einer Einschränkung der Möglichkeiten eines 
Studienortwechsels führen kann und bestätige mein Einverständnis hiermit. Insbesondere kann ein solcher Wechsel mit einer 
Verlängerung der Studienzeit verbunden sein. 

   

Ort und Datum  Unterschrift 
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Anlage 3: Äquivalenzen für die nach §§ 2, 22, 27 sowie Anlage 1 ÄapprO vorgeschriebenen 
Leistungsnachweise des Regelstudiengangs in den Modulen des Modellstudiengangs

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G Stoffgebiete (S) nach § 22 Abs. 1 ÄApprO,  
Anlage 1 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
S01 Praktikum der Physik für Mediziner  x              x x    
S02 Praktikum der Chemie für Mediziner    x   x              
S03 Praktikum der Biologie für Mediziner       x   x           
S01 Praktikum der Physiologie  x x x x x       x x x x x x   
S02 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie   x   x   x   x        
S03 Kursus der makroskopischen Anatomie  x  x x  x x     x   x     
S03 Kursus der mikroskopischen Anatomie  x     x x     x   x     
S04 Kursus der Med. Psych./ Med.-Soz. x  x x    x x x     x x    
S01 Seminar Physiologie  x x x x x       x x x x x x   
S02 Seminar Biochemie/Molekularbiologie    x   x   x   x        
S03 Seminar Anatomie  x x    x x  x x          
S04 Seminar der Med. Psych./Med.-Soz. jeweils mit 
klinischem Bezug  x  x x    x x x     x x  x x 
Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin       x   x   x   x     
Praktikum der Berufsfelderkundung  x  x                 

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G Leistungsnachweise Fächer (F) und Querschnitts-
bereiche (QB) nach § 27 Abs. 1 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
F01 Allgemeinmedizin  x  x    x     x x    x x 
F02 Anästhesiologie  x x x x  x x   x        x 
F03 Arbeitsmedizin, Sozialmedizin    x    x          x x 
F04 Augenheilkunde                x    
F05 Chirurgie x x  x x        x x     x 
F06 Dermatologie, Venerologie        x          x  
F07 Frauenheilkunde, Geburtshilfe          x x         
F08 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde                x x   
F09 Humangenetik          x x         
F10 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie      x x x            
F11 Innere Medizin   x x x   x     x x  x    
F12 Kinderheilkunde        x  x x         
F13 Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik  x  x   x x  x   x x  x    
F14 Neurologie               x x x   
F15 Orthopädie  x                 x 
F16 Pathologie  x x x x x   x x x  x x  x    
F17 Pharmakologie, Toxikologie  x x x x x x x   x x x   x   x 
F18 Psychiatrie und Psychotherapie         x x x    x x x x x 
F19 Psychosom. Med. und Psychotherapie    x      x x  x x  x x x  
F20 Rechtsmedizin  x x        x       x x 
F21 Urologie           x  x x      
QB01 Epidemiologie, medizinische Biometrie und 
medizinische Informatik  x      x            
QB02 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin         x  x         
QB03 Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, 
Öffentliche Gesundheitspflege                x    
QB04 Infektiologie, Immunologie       x x            
QB05 Klinisch-pathologische Konferenz  x x x x x  x   x  x x      

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G 
Leistungsnachweise nach § 27 Abs. 1 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
QB06 Klinische Umweltmedizin        x           x 
QB07 Medizin des Alterns und des alten Menschen                   x 
QB08 Notfallmedizin  x   x               
QB09 Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie  x     x x   x  x    x  x 
QB10 Prävention, Gesundheitsförderung  x                  
QB11 Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, 
Strahlenschutz x x x x x    x x x x x x  x x   
QB12 Rehabilitation, Physikalische Medizin, Natur-
heilverfahren                  x x 
QB13 Palliativmedizin                  x x 

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G 
Leistungsnachweise nach § 27 Abs. 4 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
Blockpraktikum Allgemeinmedizin                   x 
Blockpraktikum Chirurgie  x   x         x      
Blockpraktikum Frauenheilkunde          x          
Blockpraktikum Innere Medizin    x         x x      
Blockpraktikum Kinderheilkunde          x          
Leistungsnachweise nach § 2 Abs. 8 ÄApprO, Anlage 3 ÄApprO
Wahlfach Medizin 1 Wahlpflichtcurriculum Module Semester 1-4 
Wahlfach Medizin 2 Wahlpflichtcurriculum Module Semester 5-9 + Modul Studienarbeit 
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